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VERTRAG 

zwischen 

dem Fürstentum Liechtenstein und der Republik Oesterreich 

über die Ergänzung des Europäischen Uebereinkommens über 

die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 und die 

Erleichterung seiner Anwendung 

Seine Durchlaucht der Regierende Fürst von und zu Liechtenstein 

und 

der Bundespräsident der Republik Oesterreich 

in dem Wunsch, das Europäische Uebereinkommen über die Rechts-

hilfe in Strafsachen - im folgenden als Uebereinkommen bezeichnet 

im Verhältnis zwischen den beiden Staaten zu ergänzen und die An-

wendung der darin enthaltenen Grundsätze zu erleichtern, sind über-

eingekommen, einen Vertrag zu schliessen, und haben zu diesem Zweck 

als ihre Bevollmächtigten ernannt: 

Seine Durchlaucht der Regierende Fürst von und zu Liechtenstein: 

Herrn Hans Brunhart, Regierungschef des Fürstentums Liechtenstein, 

der Bundespräsident der Republik Oesterreich: 

Herrn Dr. Christian Broda, Bundesminister für Justiz der Republik 

Oesterreich. 

Die Bevollmächtigten haben nach Austausch ihrer in guter 

und gehöriger Form befundenen Vollmachten nachstehende Bestimmungen 

vereinbart: 
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Artikel I 

(Zu Artikel 1 des Uebereinkommens) 

(1)Rechtshilfe nach dem Uebereinkommen und nach diesem Ver-

trag wird auch für Verfahren wegen strafbarer Handlungen geleistet, 

deren Bestrafung in dem Zeitpunkt, in dem um Rechtshilfe ersucht 

wird, in einem der beiden Staaten in die Zuständigkeit eines Ge-

richtes und im anderen Staat in die Zuständigkeit einer Verwaltungs-

behörde fällt. 

(2)Die aufgrund des Absatzes 1 erbetene Rechtshilfe kann 

abgelehnt werden, wenn die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen 

nach sich gezogen hat und der mit der Leistung der Rechtshilfe ver-

bundene Aufwand im Verhältnis zu der im ersuchenden Staat zu erwar-

tenden Strafe nicht gerechtfertigt wäre. 

(3)Auf Ersuchen eines Gerichtes wird Rechtshilfe durch Zu-

stellung von Schriftstücken, sofern der Empfänger zur Annahme bereit 

ist, auch geleistet, wenn die dem Ersuchen zugrunde liegende Handlung 

nach dem Recht des ersuchten Staates nicht strafbar ist. 

(4)Das Uebereinkommen und dieser Vertrag werden auch ange-

wendet: 

a)auf die Zustellung von Aufforderungen zum Strafantritt oder zur 

Zahlung von Geldstrafen und Verfahrenskosten; 

b) in Angelegenheiten der bedingten Strafnachsicht, der bedingten 

Entlassung, des Aufschubes des Strafantritts oder der Unterbre-

chung des Vollzuges; 

c)in Gnadensachen; 

d)in Verfahren über Ansprüche auf Entschädigung für ungerechtfertig-

te Haft oder andere durch ein Strafverfahren entstandene Nachteile, 

soweit nicht Bestimmungen anderer zwischenstaatlicher Vereinbarun-

gen anzuwenden sind. 
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Artikel III 

(Zu Artikel 4 des Uebereinkommens) 

(1)Auf Ersuchen der am Strafverfahren beteiligten Behörden 

wird deren Vertretern sowie den sonstigen Beteiligten und ihren 

Rechtsbeiständen die Anwesenheit bei der Vornahme von Rechtshilfe-

handlungen im ersuchten Staat gestattet. Sie können ergänzende Fra-

gen oder Massnahmen anregen. Der Schutz nach Artikel 12 Absätze 1 

und 3 des Uebereinkommens gilt sinngemäss für alle diese Personen. 

(2)Zur Dienstverrichtung der Behördenvertreter des anderen 

Staates bedarf es im Fürstentum Liechtenstein der Zustimmung der Re-

gierung, in der Republik Oesterreich der Zustimmung des Bundesmini-

sters für Justiz. 
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Artikel IV 

(Zu Artikel 5 des Uebereinkommens) 

Rechtshilfe durch Beschlagnahme von Gegenständen oder 

Durchsuchung wird nur geleistet, wenn die Bestrafung der dem Er-

suchen zugrunde liegenden Handlung in dem Zeitpunkt, in dem um 

Rechtshilfe ersucht wird, in beiden Staaten in die Zuständigkeit 

der Gerichte fällt. 
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Artikel VI 

(Zu Artikel 10 des Uebereinkommens) 

Artikel 10 Absatz 2 des Uebereinkommens findet auf alle 

Fälle der Vorladung eines Zeugen oder Sachverständigen Anwendung. 

Diese Personen können selbst einen Vorschuss nach Artikel 10 Ab-

satz 3 des Uebereinkommens verlangen. 
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Artikel VIII 

(Zu Artikel 13 des Uebereinkommens) 

Cy 

(1)Der ersuchte Staat übermittelt von den Sicherheitsbe-

hörden des anderen Staates für Zwecke der Strafrechtspflege erbe-

tene Auskünfte aus dem Strafregister in dem Umfang, in dem seine 

Sicherheitsbehörden sie in vergleichbaren Fällen erhalten könnten. 

(2)Aus anderen Gründen als für Zwecke der Strafrechtspfle-

ge werden auf Ersuchen der Behörden des anderen Staates Auskünfte 

aus dem Strafregister in dem Umfang erteilt, in dem die Behörden 

des ersuchten Staates sie in vergleichbaren Fällen erhalten könn-

ten. 
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Artikel X 

(Zu Artikel 15 des Uebereinkommens) 

(1) Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, können 

die Behörden der beiden Staaten unmittelbar miteinander verkehren. 

Wird im Zusammenhang mit einem Rechtshilfeersuchen beantragt, die 

Anwesenheit eines Behördenvertreters bei der Vornahme der Rechts-

hilfehandlung im ersuchten Staat zu gestatten, so wird überdies 

eine Abschrift des Ersuchens auf dem in Absatz 2 vorgesehenen Weg 

übermittelt. 

(2)Ersuchen um Vornahme einer Durchsuchung oder Beschlag-

nahme, um Uebermittlung von Gegenständen, um Ueberstellung oder 

Durchbeförderung von Häftlingen werden durch die Regierung des 

Fürstentums Liechtenstein und durch den Bundesminister für Justiz 

der Republik Oesterreich übermittelt. In dringenden Fällen ist der 

unmittelbare Verkehr zwischen den Justizbehörden zulässig, jedoch 

wird überdies eine Abschrift des Ersuchens auf dem in Satz 1 vor-

gesehenen Weg übermittelt. 

(3)Die in Artikel VIII Absatz 1 dieses Vertrages erwähn-

ten Ersuchen werden durch die Regierung des Fürstentums Liechten-

stein und durch den Bundesminister für Inneres der Republik Oester-

reich übermittelt. Bei Gefahr in Verzug ist der unmittelbare Ver-

kehr zwischen den Sicherheitsbehörden und den in Absatz 4 genann-

ten Strafregisterbehörden zulässig. 

(4)Andere als die in Absatz 3 genannten Ersuchen um Ueber-

mittlung von Auskünften und Auszügen aus dem Strafregister werden 

an das fürstliche Landgericht in Vaduz einerseits und an das Straf-

registeramt der Bundes-Polizeidirektion Wien andererseits gerichtet. 

e-
ar

ch
iv.

li



e-
ar

ch
iv.

li



Ab. 

Artikel XII 

(Zu Artikel 20 des Uebereinkommens) 

Die durch die Uebermittlung von GegensrAnden zum Zweck 

der Aushändigung an den Geschädigten (Artikel II) und durch die 

Ueberstellung oder Durchbeförderung von Häftlingen (Artikel VII) 

entstandenen Kosten werden vom ersuchenden Staat erstattet. 
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Artikel XIII 

   

(Zu Artikel 21 des Uebereinkommens) 

(1)Anzeigen zum Zweck der Strafverfolgung gemäss Artikel 

21 des Uebereinkommens können von der zuständigen Staatsanwaltschaft 

des ersuchenden Staates unmittelbar an die zuständige Staatsanwalt-

schaft des ersuchten Staates gerichtet werden. 

(2)Aufgrund einer nach Artikel 21 des Uebereinkommens über-

mittelten Anzeige eines Staates werden die zuständigen Behörden des 

anderen Staates prüfen, ob nach dessen Recht eine strafgerichtliche 

Verfolgung einzuleiten ist. Der Beurteilung von Zuwiderhandlungen 

im Strassenverkehr sind im ersuchten Staat die am Tatort geltenden 

Verkehrsregeln zugrunde zu legen. 

(3)Eine zur Einleitung eines Strafverfahrens notwendige 

Erklärung des Geschädigten (Antrag oder Ermächtigung), die im er-

suchenden Staat vorliegt, ist auch im ersuchten Staat wirksam. 

Eine nur nach dem Recht des ersuchten Staates erforderliche Erklä-

rung kann innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Eingang der 

Anzeige bei der zur Strafverfolgung zuständigen Behörde dieses Staa-

tes nachgeholt werden. 

(4)Die Anzeige hat eine kurze Darstellung des Sachverhaltes 

zu enthalten. Ihr werden beigefügt: 

a)die Akten in Urschrift oder Abschrift sowie in Betracht kommende 

Beweisstücke; 

b)eine Abschrift der nach dem Recht des ersuchenden Staates anwend-

baren Strafbestimmungen; 
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c) bei Zuwiderhandlungen im Strassenverkehr ausserdem eine Ab-

schrift der für die Beurteilung massgebenden Verkehrsregeln. 

(5)Dem ersuchten Staat übermittelte Gegenstände oder ur-

schriftliche Unterlagen werden spätestens nach Abschluss des Ver-

fahrens zurückgegeben, soweit der ersuchende Staat auf die Rück-

gabe nicht verzichtet. 

(6)Die Behörden des ersuchenden Staates sehen von weiteren 

Verfolgungs- oder Vollstreckungsmassnahmen wegen der angezeigten 

Tat gegen den Beschuldigten ab, wenn 

a)die verhängte Strafe oder vorbeugende Massnahme vollstreckt oder 

erlassen oder ihre Vollstreckung ganz oder teilweise ausgesetzt 

oder verjährt ist; 

b)der Täter aus anderen als verfahrensrechtlichen Gründen rechts-

kräftig freigesprochen worden ist; 

c)das Verfahren von einem Gericht oder einer Strafverfolgungsbehörde 

aus anderen als verfahrensrechtlichen Gründen endgültig einge-

stellt worden ist.. 

(7)Die durch die Anwendung des Artikels 21 des Uebereinkom-

mens und dieses Artikels entstandenen Kosten werden nicht erstattet. 

(8)Dieser Artikel findet auch in dem in Artikel 6 Absatz 2 

des Europäischen Auslieferungsübereinkommens vom 13. Dezember 1957 

geregelten Fall Anwendung. 
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Artikel XIV 

(Zu Artikel 22 des Uebereinkommens) 

(1)Die Strafnachrichten werden mindestens einmal viertel-

 

jährlich zwischen der Regierung des Fürstentums Liechtenstein und 

dem Bundesminister für Inneres der Republik Oesterreich ausgetauscht. 

(2)Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein und der Bun-

desminister für Justiz der Republik Oesterreich übermitteln einan-

der auf Ersuchen in Einzelfällen Abschriften strafgerichtlicher 

Erkenntnisse betreffend Staatsangehörige des ersuchenden Staates, 

um diesem die Prüfung zu ermöglichen, ob sie Anlass zu innerstaat-

lichen Massnahmen geben. 
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Artikel XV 

(Zu Artikel 29 des Uebereinkommens) 

Kündigt einer der beiden Staaten das 

bleibt es zwischen ihnen weiterhin, zunächst 

Kraft. Diese Frist beginnt sechs Monate nach 

kation beim Generalsekretär des Europarates. 

gend als für jeweils ein Jahr erstreckt, es 

der beiden Staaten dem anderen sechs Monate 

Frist schriftlich mitteilt, er stimme einer 

nicht zu. 

Uebereinkommen, so 

für zwei Jahre, in 

Eingang der Notifi-

Sie gilt stillschwei-

sei denn, dass einer 

vor dem Ablauf der 

weiteren Erstreckung 
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Artikel XVI 

(1)Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation; die Ratifikations-

urkunden sollen so bald wie möglich in Wien ausgetauscht werden. 

(2)Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des dritten Monates in 

Kraft, der auf den Austausch der Ratifikationsurkunden folgt. 

(3)Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Je-

der der beiden Staaten kann ihn schriftlich auf dem diplomatischen 

Weg kündigen; er tritt am ersten Tag des siebenten Monates nach der 

Notifikation der Kündigung, spätestens aber zu dem Zeitpunkt ausser 

Kraft, zu dem das Europäische Uebereinkommen zwischen den Parteien 

des vorliegenden Vertrages ausser Kraft tritt. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diesen Vertrag 

unterschrieben und mit Siegeln versehen. 

Geschehen zu Vaduz, am vierten Juni neunzehnhundertzweiund-

achtzig in zwei Urschriften. 

Für das Für die 

Fürstentum Liechtenstein: Republik Oesterreich: e-
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